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Zwischen Nachahmungs- 
gefahr und Information
Zur Entscheidungspraxis des Österreichischen Presserats bei Berich-
ten über Suizide. Von Alexander Warzilek

ZURECHTGERÜCKT

Im Jahr 2018 starben in Deutschland 9 396 und in Österreich 
1.209 Menschen an Suizid. Das sind in beiden Ländern na-
hezu dreimal so viele Todesfälle wie im Straßenverkehr. Um 

die hohe Zahl der Suizidopfer zu reduzieren, wurden nationa-
le Programme zur Suizidprävention (NaSPro bzw. SUPRA)1 ge-

schaffen. Im Rahmen dieser Program-
me betonen die Initiatoren regelmäßig, 
dass auch die Medien einen wichtigen 
Beitrag zur Suizidprävention leisten 
können. Dabei steht vor allem der so-
genannte Imitations- oder Nachah-

mungseffekt im Fokus: Zahlreiche wissenschaftliche Studien 
belegen, dass zu reißerische und zu detaillierte Medienberich-
te weitere Suizide zur Folge haben können (vgl. Tomandl 2018,  
S. 8 ff.). Je sensationeller ein Bericht über einen Suizid aufbe-
reitet wird und je mehr Details über die Suizidmethode und den 
Suizidort angeführt werden, desto wahrscheinlicher sind Nach-
ahmungstaten – der sogenannte Werther-Effekt  – von anderen 
suizidgefährdeten Personen. Bei der Suizidberichterstattung 
handelt es sich daher im wahrsten Sinne des Wortes um eine 
Frage von Leben und Tod. Für Journalist_innen mag es biswei-
len ungewöhnlich sein, bei einem Bericht über einen Suizid auf 

1	 Das Nationale Suizidpräventionsprogramm (NaSPro) Deutschland ist ein 
Netzwerk aus mehr als 90 Institutionen, Organisationen und Verbänden 
mit dem Ziel der gesamtgesellschaftlichen Aktivierung auf dem Gebiet der 
Suizidprävention. Auf Initiative des Bundesministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz entstand 2012 das von Expert_
innen entwickelte österreichische Suizidpräventionsprogramm SUPRA.
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Details zu verzichten, weil das dem elementaren journalisti-
schen Grundsatz widerspricht, Ereignisse möglichst präzise und 
plastisch zu beschreiben. Aus ethischer Sicht ist dieser Verzicht 
allerdings dringend geboten (vgl. Brosius/Ziegler 2002, S. 22 ff.).

Vor diesem Hintergrund fordert auch der Österreichische 
Presserat auf diesem Gebiet entsprechende Sensibilität ein. Der 
Ehrenkodex für die österreichische Presse, 
die Grundlage für die Entscheidungen der 
Selbstkontrolleinrichtung, enthält in Punkt 
12 eine spezifische Bestimmung zur Suizid-
berichterstattung. Darin wird der Nachah-
mungseffekt ausdrücklich erwähnt: „Be-
richterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie 
Suizidversuche und Selbstverstümmelungsversuche gebietet 
im Allgemeinen große Zurückhaltung. Verantwortungsvoller 
Journalismus wägt – auch wegen der Gefahr der Nachahmung 
– ab, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und 
verzichtet auf überschießende Berichterstattung.“2 

Suizide von unbekannten Personen
Bedauerlicherweise wurde diese ethische Vorgabe in den letzten 
Jahren von den österreichischen Boulevardmedien einige Male 
missachtet.3 Ein besonders schwerwiegender Fall betraf den Su-
izid eines Österreichers in der Türkei (Presseratsentscheidung 
2014/S6-II). Die „Kronen Zeitung“ brachte ein Bild des Suizid-
anten während des Sprungs von einem Hoteldach sowie ein 
weiteres Bild, auf dem sichtbar ist, wie er von mehreren Perso-
nen umringt am Boden liegt. Aus medienethischer Sicht ist die 
Veröffentlichung derartiger Bilder zum Suizidablauf und zum 
Suizidort tabu – diese Bilder entfalten eine entsprechende Sug-
gestivkraft und können folglich bei anderen suizidgefährdeten 
Personen den Entschluss zum Suizid auslösen. Die Imitations-
gefahr ist somit sehr hoch. Darüber hinaus verletzte die Bericht-
erstattung auch den Persönlichkeitsschutz des Verstorbenen 
(postmortal) sowie seiner trauernden Angehörigen. Der zustän-
dige Senat des Presserats hielt in seiner Entscheidung sogar fest, 

2	 Vgl. auch die Richtlinie 8.7 des deutschen Pressekodex zur Selbsttötung: 
„Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt 
insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos 
und die Schilderung näherer Begleitumstände.“

3	 Die im Beitrag erwähnten Entscheidungen und Stellungnahmen des Öster-
reichischen Presserats finden sich unter presserat.at.
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dass hier in die Menschenwürde des Verstorbenen eingegriffen 
wurde.

Nun gilt es zu betonen, dass über den Suizid einer Person, 
die nicht in der Öffentlichkeit steht, im Normalfall aus ethi-
scher Perspektive überhaupt nicht berichtet werden sollte, also 
auch nicht auf eine zurückhaltende Art und Weise. Maßstab für 
die Zulässigkeit der Berichterstattung sind allein die öffentli-
chen Informationsinteressen, welche bei unbekannten Perso-

nen zumeist nicht ins Treffen geführt werden 
können. Von diesem Prinzip gibt es allerdings 
vereinzelt Ausnahmen, etwa dann, wenn der 
Suizid einer unbekannten Person – wie bei 
einer Gasexplosion – zu beträchtlichen Sach-
schäden oder sogar Verletzten führt (siehe 

Presseratsstellungnahme 2014/S3-I), oder wenn es darum geht, 
das Thema Suizid aufgrund von Mobbing durch Jugendliche auf-
zubereiten (Presseratsentscheidung 2013/S3-II). Auch wenn an 
der Aufarbeitung dieser Themen und in weiterer Folge an der Be-
richterstattung über den konkreten Einzelfall ein öffentliches 
Interesse besteht, sollten im Hinblick auf die ausgeprägten Ano-
nymitätsinteressen der unbekannten Betroffenen und ihrer An-
gehörigen identifizierende Details tunlichst vermieden werden.

Ein Extrembeispiel ist der Fall des Absturzes der German-
wings-Maschine 2015 in Südfrankreich, den der Pilot in Suizi-
dabsicht bewusst herbeiführte. Da der Suizidant den Tod von 
149 Menschen verursachte, erfolgte der Suizid im Zusammen-
hang mit einem schweren Verbrechen. Das außerordentliche 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der Aufklärung der 
Tat rechtfertigte es, Hintergründe zur Person und zum Leben 
des Piloten publik zu machen. Er wurde quasi durch seine Tat zu 
einer Person von öffentlichem Interesse.

Suizide von prominenten Personen
Allerdings betrifft die Suizidberichterstattung oftmals auch 
prominente Personen, bei denen der Anonymitätsschutz nicht 
gleichermaßen ausgeprägt ist. Das bloße Vermelden der Todes-
ursache wird bei diesem Personenkreis regelmäßig vom öffentli-
chen Interesse erfasst. Freilich müssen die Medien auch hier die 
Nachahmungsgefahr und – wenn auch in etwas abgeschwächter 
Form – den Persönlichkeitsschutz beachten.

Ein Beispiel für einen Ethikverstoß in diesem Kontext ist 
ein Bericht über den Suizid des amerikanischen Schauspielers 
Robin Williams in der Tageszeitung „Österreich“ (Presserats-
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entscheidung 2014/S8-I). In dem Artikel wird Geldnot als Motiv 
für den Suizid genannt, die von Scheidungen herrühre. Einem 
„Insider“ zufolge habe der Komödiant deshalb Suizid begangen, 
weil er wegen des Scheiterns einer TV-Serie in Depressionen 
verfallen sei. Derartige Spekulationen und vereinfachende Er-
klärungen sind medienethisch höchst problematisch: Ein Suizid 
beruht nicht auf der einen Ursache. Die Verbreitung von Ge-
rüchten und Spekulationen entspricht außerdem keiner gewis-
senhaften Recherche und somit auch nicht 
den journalistischen Sorgfaltserfordernissen 
(siehe Punkt 2.1 des Ehrenkodex). Darüber 
hinaus könnten sich andere suizidgefährdete 
Personen, die sich in finanziellen Nöten be-
finden, aufgrund der Ausführungen im Ar-
tikel mit Williams identifizieren. Schließlich wurde im Artikel 
genau angeführt, wie sich Williams erhängte. Die Identifikati-
onsmöglichkeit und die genaue Beschreibung der Suizidmetho-
de barg die Gefahr der Nachahmung.

Eine weitere Presseratsentscheidung bezog sich auf den 
Suizid des bekannten Musikers DJ Avicii (2018/96 und S3-II). 
Dabei wurden gleich drei Online-Medien gerügt („heute.at“, 
„krone.at“ sowie „oe24.at“), weil in den Artikeln exakt geschil-
dert wurde, auf welche Art und Weise sich der Musiker mit einer 
Glasscherbe das Leben nahm. 

Bei den Artikeln zu den Suiziden von Robin Williams und 
DJ Avicii fielen auch noch zwei weitere Aspekte negativ ins Ge-
wicht. Zum einen wurden die zwei verstorbenen Stars als sym-
pathisch und beliebt wahrgenommen. Dieser Sympathiefaktor 
erhöht wiederum die Identifikationsmöglichkeit bei anderen 
suizidgefährdeten Personen. Zum anderen wurden die Suizide 
groß als Aufmacher auf der Titelseite gebracht. Die Aufberei-
tung war also plakativ und auffällig. Beide Aspekte verstärken 
den Nachahmungseffekt.

Ein eher ungewöhnlicher Fall betraf den Suizid des kroati-
schen Generals Slobodan Praljak, der wegen Kriegsverbrechen 
angeklagt war und unmittelbar vor der Verkündung des Urteils 
des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag Gift einnahm (Mit-
teilung 2017/294 und 296). Der Presseratssenat vertrat die An-
sicht, dass dieser Suizid ein Sonderfall ist und bewertete sogar die 
Veröffentlichung der Bilder von der Gifteinnahme als medien- 
ethisch zulässig. Dabei spielte es eine Rolle, dass der Prozess 
gegen den General als zeitgeschichtliches Ereignis eingeordnet 
werden konnte und der Suizid während eines öffentlichen Ge-
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richtsverfahrens erfolgte. Aufgrund dessen waren die (Bild-)
Berichte von einem besonders großen öffentlichen Interesse 
getragen.

Resümee
Was lässt sich aus den soeben geschilderten Fällen ableiten? 
Im Allgemeinen geht der Österreichische Presserat bei der Su-

izidberichterstattung gegen medienethische 
Verstöße rigoros vor. Dass er einer verant-
wortungsvollen Suizidberichterstattung er-
hebliche Bedeutung beimisst, zeigt auch der 
Umstand, dass die drei Presseratssenate häu-
fig von ihrem sogenannten Selbstbefassungs-

recht Gebrauch machen. Das heißt, dass das medienethische 
Verfahren ohne Eingabe von außen eingeleitet wird.

Die eingangs erwähnten Suizidzahlen machen deutlich, 
dass das Thema Suizid gesellschaftspolitisch betrachtet äußerst 
relevant ist. Deshalb sollten die Medien dieses Thema auch nicht 
tabuisieren, sondern darüber aufklären. Journalist_innen kön-
nen sich aktiv an der Suizidprävention beteiligen: Zeigen sie in 
der Berichterstattung alternative Lösungsansätze auf, um per-
sönliche Krisen zu bewältigen, und weisen sie bei einem Suizid-
bericht auf Hilfsangebote für suizidgefährdete Personen hin, 
kann dies zu einem Rückgang von Suiziden („Papageno-Effekt“) 
führen. 

Unabhängig davon müssen die Medien den Persönlich-
keitsschutz der direkt von der Berichterstattung Betroffenen re-
spektieren, im Hinblick auf den Nachahmungseffekt aber auch 
Rücksicht auf jene Personen nehmen, die sich in einer Krisen-
situation befinden und tief verzweifelt sind. Bei der Suizidbe-
richterstattung ist somit eine sensible, reflektierte, achtsame 
und auch besonders zurückhaltende Herangehensweise gefragt.
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